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 Richtlinien für die Anlage von Autobahnen Korrekturblatt Rampentyp Q 4 

 
Erlass des UVM vom 13.04.2010, Az. 65-3942.2/6 

 

Anlagen 

Schreiben des BMVBS vom 16.12.2013 mit Korrekturblatt Q 4 

Liste der Anschlussstellen mit dem Rampentyp Q 4 

 

 

Mit dem Schreiben vom 13.04.2010 wurden die Richtlinien für die Anlage von Auto-

bahnen (RAA) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zur An-

wendung in Baden-Württemberg eingeführt. Sie gelten für Autobahnen im Sinne von 

§ 1 Abs. 3 FStrG sowie für autobahnähnliche Bundesfernstraßen und Stadtautobah-

nen in der Baulast des Bundes und autobahnähnliche Landesstraßen und Stadtauto-

bahnen in der Baulast des Landes, soweit es sich dabei nicht um kurze, d. h. in der 

Regel maximal 15 km lange zweibahnige Streckenabschnitte im Zuge von ansonsten 

einbahnigen Landstraßen handelt. 

 

In dem angehängten Korrekturblatt zur RAA wird der Regelquerschnitt Q 4 für ge-

meinsame Ein- und Ausfahrtquerschnitte um eine Doppellinie zur Trennung der Fahrt-

richtungen erweitert. Die Gesamtbreite erhöht sich damit auf 8,0 Meter. In Ergänzung 

zum Einführungsschreiben zur RAA wird gebeten, ab sofort diesen modifizierten Re-
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gelquerschnitt Q4 bei allen Planungen und Entwürfen für den Neu, Um- und Ausbau 

im Geltungsbereich der RAA zugrunde zu legen. 

 

Bei der Planung von Maßnahmen der Erhaltung und Sanierung im Anschlussstellen-

bereich mit nicht baulich getrennten Rampen ist zu prüfen, ob eine Trennung der 

Fahrtrichtungen mittels einer Markierung als Doppellinie möglich ist. Dabei kann in 

Abweichung zur Regelausführung der Abstand zwischen den Doppellinien auch klei-

ner als 20 cm gewählt werden. Die Fahrstreifenbreiten von jeweils 3,5 m und die Sei-

tenstreifenbreite von 25 cm sind jedoch zwingend einzuhalten. Dabei kann jeweils die 

halbe innenliegende Schmalstrichmarkierung mit einer Breite von 7,5 cm zur Fahr-

streifenbreite hinzugerechnet werden. In der Anlage sind die Anschlussstellen in Ba-

den-Württemberg aufgelistet, bei denen nicht baulich getrennte Rampen im Bestand 

vorhanden sind. 

 

Die Landesstelle für Straßentechnik wird gebeten, dieses ergänzende Einführungs-

schreiben in die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg 

in das Sachgebiet „02 Planung und Entwurf“ einzustellen. 

 

gez. Klaiber 
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